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Wenn diese E-Mail nicht korrekt dargestellt wird, klicken Sie bitte hier! 

 

Liebe Tischtennisfreunde, 
einige Teile dieses Newsletters vom 20.04.2006 gehören zur Ausgabe April 2006 "bayern tischtennis", dem amtlichen Organ des 
Bayerischen Tischtennis-Verbandes, der aus diesem Grund auch allen Fachwarten und Schiedsrichtern ohne email auf dem 
Postweg zugestellt wird.  
 
 
Newsletter für alle 

Bislang wurde der Newsletter des BTTV lediglich an alle Vereine, Fachwarte und Schiedsrichter per mail 
verschickt. Weil aber die Inhalte auch für andere TT-Interessierte Informationen bieten, kann ab sofort 
jeder den Newsletter abonnieren. Dazu ist auf der BTTV-Homepage ein Anmeldeformular eingerichtet, 
welches auch durch folgenden Link erreicht werden kann: Newsletter abonnieren/abbestellen. 

Amtliche Mitteilungen 

Wettspielordnung E 4.2 a  
... 
Die Erklärungen gemäß 3.1 und 3.3 c sind einzuholen und auf Verlangen dem OSR, gegnerischen 
Mannschaftsführer und/oder zuständigen Fachwart für Mannschaftssport vorzulegen.  
Freigaben f ür jüngere als in 3.3 a genannten Jugendlichen werden nur dann erteilt, wenn die 
Qualifikation der Schüler A f ür das 1./2. Ranglistenturnier auf Ebene des Verbandes erzielt wurde. Eine 
Härtefallklausel analog zu 3.3 f ist für "E/J" -Freigaben ausgeschlossen.  
 
 
Wettspielordnung G 26 
 
G 26 Kontrolle der SpielberechtigungslisteIdentität 
Die beteiligten Spieler müssen auf Verlangen ihre Identität nachweisen (z. B. Bundespersonalausweis, 
Reisepass, Führerschein, Kinderausweis).  
Bei Fehlen eines Identit ätsnachweises muss dieser nachgereicht werden. Die Entscheidung trifft in jedem 
Fall der zuständige Spielleiter. 
 
 
Wettspielordnung G 28 
 
G 28 Spielberichte 
Bei jedem Mannschaftskampf ist vom Heimverein ein Spielberichtsformular in der vom Spielleiter 
vorgeschriebenen Anzahl anzufertigen zu erstellen. Mindestens derDer Gegner und innerhalb von drei 
Tagenspätestens bis zum Abschluss der jeweiligen Halbrunde der Spielleiter müssen einen von beiden 
Mannschaftsführern und ggf. dem Oberschiedsrichter unterschriebenen Spielbericht erhalten. 
Maßgebend ist die Spielklassenordnung. 
Im Falle eines Protestes ist der Spielbericht innerhalb von 3 Tagen dem Spielleiter zuzustellen. 
 
 
RVStO § 33 
 
§ 33 Fehlen der Spielberechtigungsliste Vereinsrangliste  u. Ä. 
 



(1) Wer zu einem Spiel gemäß WO A 11.2 
1. der Mannschaftsmeisterschaften (Verbandsrundenspiel), hierzu gehören auch 
Aufstiegs- und Entscheidungsspiele, oder 
2. der Mannschaftspokalmeisterschaften (Verbands-Pokalspiel) 
keine Vereinsrangliste vorlegt, wird durch den Spielleiter mit einer Ordnungsgebühr belegt; diese 
beträgt bei 
a) Damen- und Herrenmannschaften 
Kreisebene EURO 25,--; Bezirksebene EURO 40,--; Verbandsebene EURO 80, --; 
b) Mädchen- und Jungenmannschaften 
Kreisebene EURO 25,--; Bezirksebene EURO 30,--; Verbandsebene EURO 40, --. 
Im Wiederholungsfall können Ordnungsgebühren bis zur doppelten Höhe auferlegt werden. 
 
(2) Abs. 1 gilt entsprechend, wenn 
- die Vereinsrangliste nicht vor der Veranstaltung vorgelegt wird oder 
- der gewünschte Identit ätsnachweis nicht erbracht wird (WO G 26). 
 
(3) Ordnungsgebühren nach Abs. 1 und 2 können nicht kumuliert werden. 
 
 
Durchführungsbestimmungen für Vereinsranglisten 
 
werden gestrichen 
 
 
Richtlinien für Terminlisten  
 
werden gestrichen 
 
 
Durchführungsbestimmungen für Spielgemeinschaften 
 
Die Durchführungsbestimmungen reduzieren sich auf folgenden Text: 
"Bis zur Entscheidung des Verbandstags 2006 sind keine Spielgemeinschaften möglich." 
 
 
Durchführungsbestimmungen für den Ligenspielbetrieb 
 
werden komplett neu eingeführt 
 
vom 8. April 2006 
 
 
1. Allgemeines  
 
Die Durchführungsbestimmungen regeln 
- die Ligenzusammenstellung 
- die Mannschaftsmeldung 
- die Einreichung, Umstellung und Genehmigung von Ranglisten 
- die Terminwunschabgabe 
- die Terminplanerstellung 
für den Mannschaftsspielbetrieb des BTTV, der ausschlie ßlich über das offizielle 
Ligenverwaltungsprogramm des BTTV abgewickelt wird. 
 
 
2. Vorläufige Ligenzusammenstellung 
 
Die Fachwarte Mannschaftssport der Kreise, Bezirke und des Verbandes stellen im Zeitraum 01. Mai bis 
15. Mai sämtliche Ligen für die kommende Spielzeit vorl äufig zusammen. Auf der Grundlage der 
Ergebnisse der vorausgegangenen Spielzeit werden die Auf- und Abstiege der betroffenen Mannschaften 
vollzogen und/oder die Klassen neu eingeteilt. 
 
 
3. Mannschaftsmeldung 
 
3.1 Um am Mannschaftsspielbetrieb des BTTV teilnehmen zu können, muss der Verein für jede 
Mannschaft auf der Grundlage der vorl äufigen Ligenzusammenstellung im Zeitraum 15. Mai bis 10. Juni 
eine Meldung abgeben. 
- Mannschaften, die in der vorläufigen Ligenzusammenstellung eingeteilt sind, müssen entweder zur 
Teilnahme in der vorgeschlagenen Spielklasse oder mit der zusätzlichen Option eines verbindlichen 
Aufrückens in eine höhere Spielklasse (nach WO G 5) gemeldet werden. 
- Mannschaften, die noch nicht in der vorläufigen Ligenzusammenstellung eingeteilt sind und neu am 
Rundenspielbetrieb teilnehmen sollen, müssen neu gemeldet werden. 
- Mannschaften, die in der vorläufigen Ligenzusammenstellung eingeteilt sind, aber nicht mehr am 
Rundenspielbetrieb dieser Spielklasse teilnehmen sollen, müssen in eine tiefere Liga zurückgezogen, 
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bzw. abgemeldet werden. 
3.2 Um an den Pokalmeisterschaften des BTTV (nach WO H) teilnehmen zu k önnen, muss der Verein die 
freiwillig teilnehmenden Mannschaften im Zeitraum 15. Mai bis 10. Juni melden. 
 
 
4. Endgültige Ligenzusammenstellung 
 
Die Fachwarte Mannschaftssport der Kreise, Bezirke und des Verbandes stellen im Zeitraum 10. Juni bis 
15. Juni die Ligen auf der Grundlage der Mannschaftsmeldung der Vereine endgültig zusammen. 
 
 
5. Ranglisteneinreichung 
 
5.1 Allgemeines 
Zu Beginn der Vorrunde sind sämtliche am Mannschaftsspielbetrieb teilnehmenden Mitglieder eines 
Vereins, getrennt nach Herren, Damen, Jungen und Mädchen, der Spielstärkereihenfolge nach in 
Vereinsranglisten einzureihen. 
Es dürfen nur solche Spieler aufgenommen werden, die WO B 2.1 a erfüllen und für den Verein 
spielberechtigt sind. 
Die Wettspielordnung des BTTV regelt einige grundlegende Bestimmungen bzgl. der Vereinsranglisten, 
insbesondere im Abschnitt G. 
5.2 Ranglisteneinreichung 
Die Vereinsranglisten sind grundsätzlich, auch bei Umstellung, f ür alle Mannschaften vollständig und in 
der Reihenfolge der Spielstärke einzureichen. 
Eine Einreihung abweichend von der Spielstärke muss schriftlich begründet werden. 
Ein Sperrvermerk gemäß WO G 18 wird vom Verein in der Rangliste entsprechend gekennzeichnet. 
Die Einreichung der Rangliste zur Genehmigung erfolgt für die Vorrunde im Zeitraum 15. Juni bis 25. 
Juni. Für die Rückrunde stellen die Bezirke ihren Vereinen - auch denen der höheren Spielklassen - den 
Termin für die Einreichung der geänderten Vereinsranglisten. Als spätester Termin hierfür gilt der 9. 
Januar. 
5.3 Ranglistenumstellung 
5.3.1 Allgemeines 
Für die Ermittlung der Spielstärke dienen die Einzelspiel-Bilanzen der kompletten abgelaufenen Spielzeit 
(Vor- und Rückrunde).  
5.3.2 Berechnung der Spielstärke 
Entsprechend der Ranglistenposition werden für jeden Einzelsieg Punkte vergeben. Die Summe aller 
hierbei erzielten Punkte wird durch die Anzahl aller Einzelspiele geteilt. Kampflos erzielte Punkte bei 
verminderter Mannschaftsstärke fließen in die Berechnung nicht ein. Für eine Quotientenberechnung, die 
für Umstellungen ausschlaggebend ist, sind mindestes drei Einzelergebnisse gegen drei verschiedene 
Mannschaften erforderlich. 
5.3.3 Umstellungen 
Grundsätzlich ist umzustellen, wenn der Unterschied der errechneten Quotienten bei 1,30 und höher 
liegt. 
Abweichungen sind auf Antrag des Vereins möglich und schriftlich zu begründen.  
Eine Umstellung ist möglich, wenn der Quotient eines Spielers höher ist als der eines vor ihm 
eingereihten Spielers. 
Das Überspringen eines Paarkreuzes ist nicht möglich. 
5.3.4 Berechnungsgrundlage 
Für Vierer-Mannschaften (Werner-Scheffler-System, WO D 7 a) 
gegen Platz 1 je Einzelsieg 10 Punkte 
gegen Platz 2 je Einzelsieg 8 Punkte  
gegen Platz 3 je Einzelsieg 6 Punkte  
gegen Platz 4 je Einzelsieg 4 Punkte  
 
Für Sechser-Mannschaften auf Verbandsebene (WO D 6)  
1. Paarkreuz je Einzelsieg 10 Punkte 
2. Paarkreuz je Einzelsieg 6 Punkte 
3. Paarkreuz je Einzelsieg 4 Punkte 
 
Für Sechser-Mannschaften unterhalb der Verbandsebene (WO D 6) 
1. Paarkreuz je Einzelsieg 9 Punkte 
2. Paarkreuz je Einzelsieg 6 Punkte 
3. Paarkreuz je Einzelsieg 4 Punkte 
 
 
6. Ranglistengenehmigung 
 
6.1 Die Ranglisten werden in der Reihenfolge Kreisebene, Bezirksebene und Verbandsebene ggf. mit 
Stellungnahmen genehmigt. Jede Ebene ist für die Genehmigung der Reihenfolge der Stammspieler von 
Mannschaften in den entsprechenden Ligen zuständig. 
6.2 Die Genehmigung auf Kreis- und Bezirksebene obliegt den Fachwarten Mannschaftssport bzw. 
Jugendmannschaftssport der jeweiligen Kreise und Bezirke, bzw. den dazu eingerichteten 
Arbeitsgruppen. 
6.3 Die Genehmigung für Mannschaften Damen/Herren oberhalb der Bezirksebene obliegt dem 
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Fachbereich Mannschaftssport des BTTV. 
Bei 1./2. Bundesligen sind die Stellungnahmen der zuständigen BL-Ausschüsse des DTTB einzuholen. 
Die Genehmigung für die Bayernligen Jugend obliegt dem Fachbereich Wettkampfsport. 
6.4 Die Genehmigungen von Vereinsranglisten sind Entscheide gemäß § 12 RVStO. Gegen Änderungen 
durch die zuständigen Fachbereiche oder Fachwarte ist Protest (als Rechtsmittelbehelf gemäß § 14 
RVStO) oder Einspruch (als Rechtsmittel gemäß § 15 RVStO) möglich. 
6.5 Die Ranglisten müssen bis spätestens 15. August (zur Vorrunde) genehmigt werden. Bei 
Änderungen durch Neuzugänge während der Spielzeit (zwischen 15. August und 15. Dezember sowie 
nach dem 5. Januar) ist die Genehmigung innerhalb von 2 Wochen nach Beantragung vorzunehmen. 
Rückrundenranglisten auf Grund von Umstellungen m üssen unmittelbar nach den Beratungen der 
zuständigen Gremien noch vor Beginn der Rückrunde genehmigt werden. 
 
 
7. Terminwunschabgabe der Vereine 
 
Die für die Terminplanerstellung notwendigen Meldungen sind von den Vereinen für jede Mannschaft 
einzeln abzugeben. 
Für Mannschaften in 
Bayern- und Landesligen im Zeitraum vom 15. Juni bis 25. Juni  
Bezirksligen im Zeitraum vom 15. Juni bis 15. Juli  
Kreisligen im Zeitraum vom 15. Juni bis 10. August 
 
 
8. Terminplanerstellung 
 
8.1 Terminlisten sollen möglichst für Vor- und Rückrunde gleichzeitig erstellt werden.  
Spiele von Mannschaften desselben Vereins in einer Spielgruppe sind zu Beginn (1. Runde) der Vor- 
bzw. Rückrunde anzusetzen. 
8.2 Die Spielleiter müssen die Terminlisten der jeweiligen höheren Ligen - soweit erforderlich - 
beachten.  
8.3 Die Festlegungen in den Terminlisten sind Entscheide gemäß § 12 RVStO. Gegen diese Entscheide 
durch den zuständigen Spielleiter ist Protest (als Rechtsbehelf gemäß § 14 RVStO) oder Einspruch 
(gemäß § 15 RVStO) m öglich. 
8.4 Die Terminlisten für Ligen auf höherer Ebene (1. und 2. Bundesliga, Regionalliga, Oberligen) sind - 
soweit benötigt - bei den entsprechenden spielleitenden Stellen anzufordern. 
Für die Veröffentlichung der Terminlisten gelten folgende Termine: 
Bayern- und Landesligen 5. Juli 
Bezirksligen 25. Juli 
Kreisligen 25. August 
8.5 Spielverlegungen, die der Spielleiter gemäß WO genehmigt, sind von diesem den beteiligten 
Vereinen an die offiziellen mail -Adressen mitzuteilen und im offiziellen Ligenverwaltungsprogramm des 
BTTV zu aktualisieren. 
Darüber hinaus sind vom Spielleiter der für die Einteilung der SR zuständigen Einsatzleiter des jeweiligen 
Bezirks und die im Vorstandsbereich Öffentlichkeitsarbeit zuständige Fachwarte zu benachrichtigen, 
wenn es sich um Mannschaften der Landes- und Bayernligen handelt. 
 
 
Diese Durchführungsbestimmungen treten mit Veröffentlichung in Kraft. 
 
 
Aktuelle Versionen des Handbuchs sowie die Zusammenstellung aller geänderten Seiten sind 
im Download-Bereich unter Service der BTTV-Homepage verfügbar. 

bayern tischtennis online: Neue Ausgabe 

In der neuen Ausgabe von bayern tischtennis online gibt es ein achtseitiges Spezial über die 
nächste Woche beginnende WM in Bremen mit folgenden Themen: Nationalspieler Bastian Steger 
aus der Oberpfalz hofft auf eine Medaille, BTTV-Präsident Claus Wagner erwartet eine Werbung für 
Tischtennis, Barzan Ali-Kider aus Lauf fiebert seinem Einsatz im Nationaltrikot entgegen, drei 
Helfer machen sich aus München auf in den hohen Norden, Gerbard Schnabel ist der Herr der 
Zeitpläne und vier bayerische Schiedsrichter kommen zum Einsatz. Natürlich blicken wir auf den 
Herzschlag-Titelgewinn von Müllermilch Langweid und die guten Leistungen des bayerischen 
Nachwuchses beim Deutschlandpokal. Viel Spaß beim Lesen! 

Neue Broschüre "Sport nach 1" 

Ab sofort ist die neue Broschüre "Sport nach 1" bei Birgit Dethlefsen, Bayerischer 
Landes-Sportverband, GB-Breitensport, Georg -Brauchle-Ring 93, 80992 M ünchen, Tel: 
089-15702-512, Fax: 089-15702-517, birgit.dethlefsen@blsv.de erhältlich. Die 
Broschüre, Vordrucke und Informationen können auch unter 
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www.laspo.de/Schule+Verein abgerufen werden. 
 
In Zukunft wird es im Bereich der "Sport nach 1" - Übungsleiterbezuschussung ein 
Pauschalsystem, die sogenannte SAG -Pauschale geben. Im Zuge dessen m üssen sich 
alle SAG´s jedes Schuljahr bis 15. Oktober bei der Landesstelle für den Schulsport 
rückmelden, um die SAG-Pauschale abzurufen. Für die Umstellung auf das neue System 
ist es für die SAG ´s in diesem Halbjahr erforderlich, sich zusätzlich bis 1. Mai 2006 
rückzumelden. 

Neue SAG: 20 Tischtennis-Sets zu gewinnen 

Wer im Schuljahr 2006/2007 erstmalig eine Sportarbeitsgemeinschaft (SAG) Tischtennis mit einer 
örtlichen Schule bildet, der kann etwas Tolles gewinnen: Die Firma TopSpeed in München und der 
BTTV loben insgesamt 20 Sets aus mit Schlägern, Netzen und B ällen an Vereine, die im neuen 
Schuljahr eine SAG gründen. Die Sets haben einen Gesamtwert von 4000 Euro. 
 
Wer sich einen der Preise sichern will, der schreibt an die Geschäftsstelle des BTTV (Bayerischer 
Tischtennis -Verband, Georg-Brauchle-Ring 93, 80992 München), Beizulegen ist ein Nachweis, dass 
die SAG gegründet wurde. Die Preise werden nach Posteingang vergeben. 

Neue Vereine im BTTV 

1/12/026 FC Fraunberg, Oberbayern, Kreis Erding/Freising 
1/16/044 DJK SV Griesstätt, Oberbayern, Kreis Rosenheim 

Sitzung der Bezirksleitung Mittelfranken 

Gemäß § 26 der Satzung des BTTV lade ich hiermit die ordentlichen Mitglieder des Bezirksvorstands, des 
Bezirksrats, der Fachbereiche, den Vorsitzenden des Sportgerichts des Bezirks und den Beisitzer des 
Sportgerichts des Verbands herzlich ein zur 
Sitzung der Bezirksleitung 2006 des TT-Bezirks Mittelfranken 
am Freitag, den 23. Juni 2006 um 18.00 Uhr 
in der Sportgaststätte der SpVgg Greuther F ürth (Kronacher Str. 140, 90765 Fürth) 
 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung und Feststellung der Stimmberechtigten 
2. Genehmigung der Tagesordnung 
3. Genehmigung der Protokolle - Bezirksleitung 2005 
4. Ehrungen 
5. Berichte des Bezirksrats 
6. Aussprache zu den Berichten 
7. Bestätigung der kommissarischen Einsetzungen ( § 18/6) 
8. Vakante Fachwartpositionen 
9. Neue BTTV-Struktur 
10. Genehmigung HH 2007 
11. Antr äge 
12. Verschiedenes 
Ende ca. 22.00 Uhr 
 
Anträge müssen bis spätestens 31. Mai schriftlich beim Bezirksvorsitzenden eingegangen sein. Später 
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eingehende Anträge können nur noch als Dringlichkeitsanträge behandelt werden.  
Die übertragung des persönlichen Stimmrechts auf eine andere Person ist nicht zulässig ( § 25/5). 
Der Kreisvorsitzende kann im Verhinderungsfall durch ein Mitglied des Kreisvorstands stimmberechtigt 
vertreten werden (§ 26/7). 
 
Bitte Fahrgemeinschaften bilden. 
 
Hanns Fischer (BV) 

schöler+micke +++ schöler+micke +++ schöler+micke +++ schöler+micke 
A N G E B O T E 16. KW 2 0 0 6 

Abonnieren Sie unseren NEWSLETTER: 
http://www.schoeler-micke.de/?newsletter 
Bestellungen: 0231.95 88-55 oder http://www.schoeler-micke.de 
 
---------------------------------------------------------------- 
 
Hier ein Ausschnitt aus unseren Angeboten:  
 
---------------------------------------------------------------- 
 
+++ andro KINETIC Chr.Süß HINOKI ALL+ gerade/konkav/anatomisch 
Art.-Nr.: 102279, bisher 40,00 EUR, jetzt nur 31,90 EUR! 
Sie sparen 8,10 EUR! 
 
+++ andro KINETIC Chr.Süß HINOKI OFF gerade/konkav/anatomisch  
Art.-Nr.: 102280, bisher 40,00 EUR, jetzt nur 31,90 EUR! 
Sie sparen 8,10 EUR! 
 
+++ Butterfly Timo Boll ALL+ gerade/konkav/anatomisch 
Art.-Nr.: 100251-53, bisher 30,90 EUR, jetzt nur 23,90 EUR! 
Sie sparen 7,00 EUR! 
 
+++ Joola ROSSKOPF ALLROUND gerade/konkav/anatomisch 
Art.-Nr.: 100325-27, bisher 26,90 EUR, jetzt nur 20,90 EUR! 
Sie sparen 6,00 EUR! 
 
+++ andro Revolution C.O.R. 1.8/2.0/max rot/schwarz  
Art.-Nr.: 112270, bisher 34,00 EUR, jetzt nur 26,95 EUR! 
Sie sparen 7,05 EUR! 
 
+++ andro Revolution C.O.R. Supersponge 1.6/1.8/2.0/max rot/schwarz  
Art.-Nr.: 112271, bisher 34,00 EUR, jetzt nur 26,95 EUR! 
Sie sparen 7,05 EUR! 
 
+++ andro Revolution C.O.R. Emotion 1,5/1,8/2,0/max rot/schwarz  
Art.-Nr.: 112272, bisher 34,00 EUR, jetzt nur 26,95 EUR! 
Sie sparen 7,05 EUR! 
 
+++ Joola SAMBA 1.5/1.8/2.0/max rot/schwarz  
Art.-Nr.: 110301, bisher 29,90 EUR, jetzt nur 19,90 EUR! 
Sie sparen 10,00 EUR! 
 
+++ Stiga CARBO 1,8/2,0/max rot/schwarz  
Art.-Nr.: 110713, bisher 33,90 EUR, jetzt nur 27,10 EUR! 
Sie sparen 6,80 EUR! 
 
+++ Tibhar Rapid-Soft 1,6/1,8/2,0/2,o/max rot/schwarz  
Art.-Nr.: 110418, bisher 26,90 EUR, jetzt nur 21,50 EUR! 
Sie sparen 5,40 EUR! 
 
+++ TSP BRIO 1,5/2,0/max rot/schwarz  
Art.-Nr.: 111009, bisher 39,90 EUR, jetzt nur 31,90 EUR! 
Sie sparen 8,00 EUR! 
 
+++ Butterfly Sriver-L 1.3/1.5/1.7/1.9/2.1/max rot/schwarz  
Art.-Nr.: 110210, bisher 30,40 EUR, jetzt nur 23,90 EUR! 
Sie sparen 6,50 EUR! 
 
---------------------------------------------------------------- 
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schöler+micke +++ schöler+micke +++ schöler+micke +++ schöler+micke 

Newsletter abonnieren/abbestellen 

Sollten Sie den Newsletter bestellen wollen, da Sie ihn ggf. bisher nur über andere weitergeleitet 
bekommen haben, oder sollten Sie ihn abbestellen wollen, dann können Sie dies über den folgenden 
Link machen: Newsletter abonnieren/abbestellen. 
 
Jeder Mitgliedsverein, jeder Fachwart und jeder Schiedsrichter bekommt laut der Satzung des BTTV § 
5.3 das amtliche Organ "bayern tischtennis" zugeschickt. Da "bayern tischtennis" ein Teil des 
Newsletters ist, besteht für die o.g. Adressaten keine Möglichkeit den Newsletter abzubestellen. 
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